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14. Bekanntmachung zum Gesundheitsfonds 
 
 
Gemäß § 41 RSAV ermittelt das Bundesversicherungsamt nach Vorliegen der Geschäfts- 

und Rechnungsergebnisse aller am monatlichen Ausgleich teilnehmenden Krankenkassen 

für das jeweilige abgelaufene Kalenderjahr (hier 2009) einen Ausgleichsbetrag für 

Zuweisungen. 

 

Das Bundesversicherungsamt gibt hiermit folgende Berechnungswerte für den 

Jahresausgleich 2009 bekannt: 

 
 
1. Standardisierte Verwaltungskosten je Versichertentag  0,171077371774 € 
 
2. Jahresdurchschnittliche standardisierte Verwaltungskosten  0,027930172125 € 
            nach standardisierten Leistungsausgaben je Euro 
 
3. Zuweisung für Satzungs- und Ermessensleistungen   0,048776356837 € 
            gem. § 270 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a SGB V und für  
            Schutzimpfungen gegen die neue Influenza (H1N1) 
            gem. § 31 Abs. 4 S.12 RSAV je Versichertentag 
 
4. Jährliche mitgliederbezogene Veränderung der Zuweisung 13,161784663105 € 
 
 
Der Wert nach Ziffer 3 enthält anteilig die Zuweisungen nach § 31 Abs. 4 S. 12 RSAV in 

Höhe von 0,013911590743 € je Versichertentag.  
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Gem. § 41 RSAV gibt das BVA die alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und 

Abschläge (Anlagen 1, 4 und 5) und die Erhöhung der Zuweisungen nach § 83c Abs. 2 

RSAV (Anlage 3) bekannt.  

 

 

Unter  Beachtung von § 3 Abs. 5 RSAV sind die Berechnungswerte für die Jahre 2008 und 

2004 korrigiert worden. Für die Korrekturjahre 2007 und 2003 gelten weiterhin die mit der 

223. Bekanntmachung zum RSA vom 09. November 2009 festgesetzten Werte, für das 

Korrekturjahr 2006 die in der 219. Bekanntmachung zum RSA vom 06. November 2008 und 

für das Korrekturjahr 2005 die in der 198. Bekanntmachung zum RSA vom 06. November 

2007 festgesetzten Werte. 

 

Das Bundesversicherungsamt gibt hiermit folgende Berechnungswerte für die 
Korrekturjahre 2008 und 2004 bekannt: 

 
 
1.  Durchschnittliche berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben je 

Versichertentag nach § 6 Nr. 1 RSAV: 
   

Korrekturjahr einheitlich für das gesamte Bundesgebiet 
2008 5,481289602950 € 
2004 4,744241683274 € 

 
 
 
2. Korrekturfaktor nach § 6 Nr. 4 RSAV: 

 
Korrekturjahr einheitlich für das gesamte Bundesgebiet 

2008           0,999973800831 
2004 0,999167946842 

 
 
 
3. Ausgleichsbedarfssatz nach § 11 Abs. 1 RSAV: 

 
Korrekturjahr einheitlich für das gesamte Bundesgebiet 

2008 13,224452790116 
 
 
 
4. Ausgleichsbedarfssatz nach § 11 Abs. 1 RSAV i.V.m. § 28a Abs. 4 RSAV: 

 
Korrekturjahr einheitlich für das gesamte Bundesgebiet 

2008 0,659111473618 
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Ebenfalls gibt das Bundesversicherungsamt gem. § 266 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 SGB V (in der 

bis zum 31.12.2008 geltenden Fassung) und § 19 Abs. 1 Nr. 1 RSAV die ermittelten 

standardisierten Leistungsausgaben je Versichertentag in jeder Versichertengruppe für die 

Korrekturjahre 2008 und 2004 (Anlagen 4 und 5) bekannt. Grundlage für das Korrekturjahr 

2008 sind die Verhältniswerte lt. 223. Bekanntmachung zum RSA vom 09.11.2009 und für 

das Korrekturjahr 2004 die Verhältniswerte lt. 158. Bekanntmachung zum RSA vom 27. 

Oktober 2005. 

 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Höhe der alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und Abschläge je  
                       Versichertentag 
 
Anlage 2: Höhe der Krankengeldzuschläge je Versichertentag mit Krankengeldanspruch 
 
Anlage 3: Anpassungsbetrag nach § 272 Abs. 2 Satz 1 SGB V nach Bundesland je  
                       Versichertentag 
 
Anlage 4: Standardisierte Leistungsausgaben je Versichertentag für das Korrekturjahr  
                       2008 
 
Anlage 5: Standardisierte Leistungsausgaben je Versichertentag für das Korrekturjahr  
                       2004 
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